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Bebauungsplan Nr. 91 3. Änderung Würdigung Stellungnahme Autobahn 
GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Autobahn GmbH vom 11.11.2025 
    

 



 



 

 
         
    
 
 
 
 
 
 



Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Autobahn GmbH und das 
Fernstraßen-Bundesamt weisen darauf hin, dass die Anbauverbots- und - 
Anbaubeschränkungszonen auch für Anschlussstellen gelten; die Anschlussstelle A92 
Freising Süd liegt nordöstlich des Plangebietes. Die Ausfädelungsspur ist bereits in der 
Darstellung berücksichtigt. Die Autobahn GmbH weist zwar auf den Ausbaubedarf des an 
das Plangebiet angrenzenden Autobahnabschnitts hin, bestätigt aber die bisherige 
gemeindliche 
Annahme, dass dies auf das Plangebiet wegen der dazwischenliegenden Bahntrasse keine 
Auswirkungen hat, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Bahntrasse zugunsten eines 
Autobahnausbaus verschoben wird. 
 
Die Hinweise bezüglich der Einfriedungen, Nebenanlagen und Werbeanlagen sind bereits in 
Festsetzungen und Hinweisen berücksichtigt. In Bezug auf die Pflanzfläche ist kein Konflikt 
anzunehmen, da Nebenanlagen der Pflanzbindung widersprechen würden. 
 
Dass mit erheblichen Lärmeinwirkungen durch die Autobahn zu rechnen ist, ist sind bekannt. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein Gewerbegebiet. Falls 
lärmempfindliche Nutzungen wie z. B. Büros errichtet werden sollen, ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen, dass die gesunden Arbeitsverhältnisse 
eingehalten werden. 
 
Die textlichen Festsetzungen zu Photovoltaikanlagen sind dahingehend zu ergänzen, dass 
diese Anlagen nicht zu einer Blendwirkung auf der Autobahn führen dürfen. Die Begründung 
ist zu ergänzen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. 
 
Die textlichen Festsetzungen werden dahingehend ergänzt, dass PV-Anlagen keine 
Blendwirkung auf der Autobahn haben dürfen. Die Begründung ist diesbezüglich gleichfalls 
zu ergänzen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
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zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


